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Liebe Kolleginnen
und Kollegen!

Wenn das Wort ¹Europäische Unionª fällt, wird dies
oftmals mit Bürokratismus, Entscheidungsunfähig-
keit, Konzeptionslosigkeit, Papierflut und Selbstbe-
schäftigung der EU-Organe assoziiert. Dabei darf je-
doch nicht unberücksichtigt bleiben, daû Entschei-
dungsprozesse wegen der Beteiligung multikulturel-
ler Entscheidungsträger längere Zeit benötigen und
oftmals nur ein Minimalkonsens zu finden ist.

Man kann über die Vor- oder Nachteile der EU ge-
teilter Meinung sein. Vor der Realität, daû die Bun-
desrepublik Deutschland Mitgliedsland der EU mit
entsprechenden Bindungen an die Rechtsetzungsakte
ist, darf man jedoch nicht die Augen verschlieûen.

So gelten die Verordnungen der EU unmittelbar in
jedem Mitgliedstaat, Richtlinien wegen der Verbind-
lichkeit des zu erreichenden Ziels mittelbar. Oftmals
sind wir uns des massiven Einflusses der EU nicht
bewuût, weil die Auswirkungen nicht augenschein-
lich in unserer täglichen Arbeits- oder Lebenswelt
zutage treten.

Wichtig für uns als DSTG ist, daû wir die Auswirkun-
gen der europäischen Rechtsentwicklungen auf die
Finanzverwaltung frühzeitig analysieren und aktiv
mitgestalten. Dies ist insbesondere im Hinblick auf
die bevorstehende Einführung des Euro und die Fra-
ge des Zeitpunkts und Umfangs der Verwendung in
der Finanzverwaltung von ganz aktueller Bedeutung.

Der DSTG-Ehrenvorsitzende, Kollege Hermann
Fredersdorf, hat diese Notwendigkeit frühzeitig
erkannt und dem durch die Gründung der Union des
Finanzpersonals in Europa (UFE), einem Zusammen-
schluû der Steuer- und Zollgewerkschaften in
Europa, im Jahre 1963 Rechnung getragen.

Mittlerweile sind in der UFE als einziger Fachge-
werkschaft der Finanzverwaltungen in Europa
36 Verbände aus 15 europäischen Staaten mit annä-
hernd 300 000 Einzelmitgliedern organisiert ± ein
ideales Forum, um die gemeinsamen Anliegen des
europäischen Finanzpersonals bei den überstaatli-
chen europäischen Institutionen sowie den Regierun-
gen und Parlamenten der einzelnen europäischen
Staaten zu vertreten.

Die DSTG muû die Chancen über die UFE nutzen.
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UFE verlangt einheitliche Quellensteuer
in Euro-Ländern

Die Union des Finanzpersonals in Europa (UFE), Zusammen-
schluû nationaler Finanzgewerkschaften, fordert eine
einheitlicheQuellensteuer in der EU. Das Steuerdumping
muû beseitigt werden.

Euro: Finanzämter können nicht
mit zwei Währungen arbeiten

In der Umstellungsphase
auf den Euro zwischen
1999 und 2001 sind die
Finanzämter mit mangel-
hafter personeller Aus-
stattung nicht in der Lage,
zweigleisig zu arbeiten.

Notfalls müssen Eingänge in Euro noch in DMumge-
rechnet werden.

Einkommensrunde 1998:
DBB und GGVöD fordern 3,5 Prozent

Neben 3,5 Prozent mehr Einkommen und der Anhebung
der Bezüge imOsten auf 90 Prozent stehen in der Tarifrunde
Maûnahmen zur Beschäftigungssicherung imVordergrund.

¹Brühler Appellª löst starkes Echo
bei Oberfinanzpräsidenten aus

Die Aussagen der DSTG zur Strukturkrise der Steuerverwal-
tungwerden von denOberfinanzpräsidenten geteilt. Abhilfe
ist nicht zu erwarten.

Titelfoto

Dreiergipfel bei UFE-Konferenz: HansgeorgHauser, Staats-
sekretär im BMF, Dieter Ondracek, Bundesvorsitzender der
DSTG, UFE-Präsident Josef Schaack.
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Z um vierten Mal seit
Gründung der UFE
im Jahre 1963 fand

die UFE-Komitee-Tagung
am 8. und 9. September 1997
in Deutschland statt. Einge-
laden hatten die beiden
deutschenMitgliedsgewerk-
schaften DSTGund BDZ.

Im UFE-Steuerausschuû, in
dem DSTG-Chef und UFE-
Präsidiumsmitglied Dieter
Ondracek den Vorsitz führt,
wurden die Beschlüsse des
UFE-Komitees zu aktuellen
steuerspezifischen Problem-
stellungen auf europäischer
Ebene vorbereitet. So wurde
festgestellt:

Die Liberalisierung des Ka-
pitalverkehrs zum 1. Juli
1990 hat zu erheblichen
Steuerausfällen geführt; al-
lein für Deutschland in zwei-
stelliger Milliardenhöhe.
Durch die Liberalisierung
des Kapitalverkehrs kann
jeder Angehörige eines EU-
Mitgliedstaates seine Er-
sparnisse ohne Beschrän-
kung in einem anderen Mit-
gliedstaat anlegen. Untersu-
chungen ergeben, daû in
jedem Land die Spargelder
der Gebietsansässigen be-
steuert, jedoch die Spargel-
der der Nichtgebietsansässi-
gen freigestellt werden.
Eine Besteuerung der Kapi-
talerträge eines Nichtge-

Kapitalanlagen wer-
den im europäischen
Ausland einfacher

bietsansässigen findet also
nur dann statt, wenn er
sie den Steuerbehörden in
seinem Land meldet. Dies
geschieht erfahrungsgemäû
selten.

Mit der geplanten Einfüh-
rung des ¹Euroª wird die
Kapitalanlage im europäi-
schen Ausland stark ver-
einfacht, insbesondere ent-
fällt mit dem Start der Euro-

päischen Wäh-
rungsunion das
Abwertungsri-
siko bei der
Geldanlage im
EU-Ausland.

Die Ausschöp-
fung der Steu-
erquellen und
Bekämpfung
der Steuerhin-
terziehung in
den Mitglied-
staaten der
Europäischen
Union ist Vor-
aussetzung da-
für, daû die im
Hinblick auf
die Wirtschafts-
undWährungs-
union zum 1. 1.
1999 notwen-
dige Stabilität
der Mitglied-
staaten sicher-
gestellt ist.

Die UFE bekräftigt daher
ihre Forderung nach Ein-
führung einer einheitlichen
und harmonisierten Quel-
lensteuer oder einer weltwei-
ten Informationsverpflich-
tung des die Zinserträge
auszahlenden ausländi-
schen Instituts gegenüber
der Steuerverwaltung des
Landes, in dem der Anleger
seinenWohnsitz hat.

Das derzeitige Umsatzsteu-
ersystem im europäischen
Binnenmarkt auf der Grund-
lage des Bestimmungsland-
prinzips eröffnet erhebliche
Betrugsmöglichkeiten, ins-
besondere in Form der soge-
nannten ¹Karussellbetrüge-
reienª. Im Gesamtergebnis
sind Steuerausfälle in zwei-
stelliger Milliardenhöhe zu
verzeichnen, allein in einem
Fall in Deutschland sind
Vorsteuermanipulationen in
einer Gröûenordnung von
100 Milliarden DM aufge-
deckt worden. Durch die
Aufspaltung der Wirt-
schaftstätigkeit auf die ver-

schiedenen Mitgliedstaaten
ist keiner von diesenmehr in
der Lage, die Gesamtkon-
trolle über die Geschäftstä-
tigkeit eines Unternehmens
auszuüben und sich von der
Rechtmäûigkeit der Abzüge
zu überzeugen.

Nach den derzeitigen Pla-
nungen soll ein gemeinsa-
mes Mehrwertsteuersystem
auf der Grundlage der
Ursprungslandbesteuerung
frühestens nach dem Jahr
2001 eingeführt werden.
Dies ist zu spät.

Die UFE fordert zur Be-
kämpfung des Mehrwert-
steuerbetruges innerhalb
der EU einen forcierten und
schnelleren Übergang zu
einem einfachen, auf dem
Ursprungslandprinzip beru-
henden Mehrwertsteuersy-
stem, um die derzeitigen
Steuerbetrugsmöglichkei-
ten und damit die Steuer-
ausfälle, die vitale Interes-
sen der einzelnen Mitglied-
staaten und der EU selbst
gefährden, einzudämmen.

Die Steuerausfälle innerhalb
einzelner EU-Mitgliedstaa-
ten wachsen nicht nur auf-
grund einer unzureichenden
Bekämpfung des Steuer-
wettbewerbs.

Steuerdumping
schädigt Nettozahler

Das sog. ¹Steuerdumpingª
führt für einzelne Nettobei-
tragszahler zu Steuerausfäl-
len in jährlichen Gröûenord-
nungen von 25 bis 30 Mil-
liarden Ecu, wie einer Stel-
lungnahme des Wirtschafts-
und Sozialausschusses zu
entnehmen ist.

Unter ¹Steuerdumpingª ist
zu verstehen, daû zuneh-
mend mehr EU-Mitglied-
staaten steuerrechtliche Son-
derregelungen geschaffen
haben, mit denen interna-
tional mobiles Kapital und
damit unmittelbar verbun-
dene Beschäftigung im
Dienstleistungssektor ange-
zogen werden soll. Im Vor-
dergrund stehen dabei Ka-

Union des Finanzpersonals in Europa (UFE) tagte in Bonn

UFE verlangt einheitliche
Quellensteuer in Euro-Ländern

Präsidium der UFE beriet in Bonn über Schwerpunkt Steuerharmonisierung.
Christian Steenhoudt (Vizepräsident), Joseph Schaack (Präsident),

AlanMaloney (Vizepräsident), Peter Raats (Vizepräsident), Giordano Schera
(Vizepräsident), Dieter Ondracek (DSTG-Bundesvorsitzender und

Präsidiumsmitglied der UFE), Paul Courth (Generalsekretär der UFE),
Rafael Zender (stellvertretender Bundesgeschäftsführer DSTG),

ErlingAndersen (Vizepräsident)
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pitalanlage- und Finanzie-
rungsgesellschaften, die nur
einer geringen ± zum Teil
fast gar keiner ± Steuerbela-
stung unterliegen. Dieses in
jüngster Zeit zunehmende
exzessive und schädliche
Steuerdumping verschiede-
ner Mitgliedstaaten führt zu
fiskalischen Aushöhlungen
bestimmter Besteuerungs-
grundlagen und damit im

Realisierbare Steuer-
einnahmen versiegen

Ergebnis zu einer Verringe-
rung des Gesamtsteuerauf-
kommens. Denn die Steuer-
ströme werden nicht nur
zum Nachteil anderer EU-
Partnerländer umgelenkt,
sondern aufgrund der nied-
rigeren Steuersätze und ab-
schlieûender Besteuerung
im Steuerdumping-Land
versiegt ein Groûteil der an-
sonsten realisierbaren Steu-
ereinnahmen. Durch diese
Aushöhlung der Steuerbasis
werden letztlich vitale Ge-
meinschaftsziele gefährdet.

Die UFE ruft daher die Mit-
gliedsländer der EU auf, in-
tern für einen fairen Steuer-
wettbewerb zu sorgen, dies
notfalls durch Sanktionen si-
cherzustellen und effektive
Maûnahmen zu ergreifen
gegen die Bestrebungen
von Ländern auûerhalb der
EU, Mitgliedsländern der
EU Steueraufkommen zu
entziehen.

Die UFE begrüût die Bemü-
hungen um die Erarbeitung
eines Verhaltenskodex zum
Unterbinden des unlauteren
Steuerwettbewerbs. Insbe-
sondere wird die diesbezüg-
liche Tätigkeit der Gruppe
der persönlichen Beauftrag-
ten der Finanzminister der
EU begrüût, in die für
Deutschland der Parlamen-
tarische Staatssekretär beim
Bundesminister der Finan-
zen, Hansgeorg Hauser
(MdB), entsandt ist. Wichtig
ist jedoch, daû auch wirksa-
me Mechanismen geschaf-
fen werden, um die Einhal-
tung dieses Verhaltensko-
dex sicherzustellen.

Als begleitenden Schritt for-
dert die UFE, daû verstärkt

darauf hingearbeitet wird,
daû zumindest eine Harmo-
nisierung der wichtigsten
Kriterien zur Bestimmung
der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage erfolgt.

Kein Fortschritt
bei Harmonisierung
der direkten Steuern

Denn die Harmonisierung
auf dem Gebiet der direkten
Steuern ist gering bis prak-
tisch gar nicht vorange-
schritten. Wirksam wäre
auch ein Mindeststeuersatz
im Bereich der Unterneh-
mensbesteuerung.

Schlieûlich weist die UFE
darauf hin, daû die Geneh-
migung der europäischen
¹Steueroasenª der EU-Kom-
mission obliegt. Die Geneh-
migung gilt als Regionalhil-
fe, wobei jedoch übersehen
wird, daû diese im steuerli-
chen Bereich angesiedelten
Vergünstigungen eine völlig
andere Tragweite haben, als
betragsmäûig festgelegte
Beihilfen.

Die UFE fordert daher, daû
die Europäische Kommis-
sion ihre diesbezügliche Ge-
nehmigungspraxis einstellt
und auch im Hinblick auf
den geplanten Beitritt von
sechs weiteren Ländern zur
EU dafür Sorge trägt, daû
dort die Einrichtung von

Steueroasen von Anfang an
unterbundenwird.

¹Die Rolle der Finanzver-
waltungen in Europa ± ihre
Chancen und Perspektivenª
beleuchtete Hauser in sei-
nem Gruûwort zur UFE-Ko-
miteesitzung.

Hervorgehoben wurde, daû
die entschlossene Bekämp-
fung insbesondere der
grenzüberschreitenden und
organisierten Steuerhinter-
ziehung nicht nur die Steu-
ergerechtigkeit fördert, son-
dern auch die Sicherheit
und Stabilität in Deutsch-
land und in Europa.

¹Steuer- und Zollverwal-
tung haben auf diesem Ge-
biet Schlüsselfunktionenª,
wieHauser ausführte.

Auch in der deutschen Aus-
bildung werde den Notwen-

Ausbildung mit inter-
nationalem Horizont

digkeiten der Zusammenar-
beit zwischen den Finanz-
verwaltungen in Europa im-
mer stärker Rechnung ge-
tragen. So habe die letzte
Novellierung der Ausbil-
dungs- und Prüfungsord-
nung für die Steuerbeamten
im gehobenen Dienst zu ei-
nem deutlich höheren An-
satz im Studienfach ¹Inter-
nationales Steuerrecht und

Steuerharmonisierung in
der europäischen Unionª
geführt.

¹Die Finanzverwaltungen
muûten schon immer mit be-
grenzten Ressourcen aus-
kommen; dies wird sich
auch nicht ändern. Die Spar-
zwänge in den öffentlichen
Haushalten sind nicht weg-
zudiskutieren. Andererseits
kann niemand daran inter-
essiert sein, gerade die Ein-
nahmeverwaltungen ¸aus-
zuhungern'. Augenmaû ist
angebrachtª, so Hauser zu
den Rahmenbedingungen.

Einen wichtigen ¹Meilen-
steinª für die Arbeit der UFE

Charta der UFE
ist ein Meilenstein

für Europa

bildete schlieûlich die ein-
stimmige Verabschiedung
der ¹Charta der Finanzver-
waltungen in Europaª im
UFE-Komitee.

Auszüge aus der Charta:

± ¹Die UFE fordert die
verantwortlichen Politi-
ker in Europa auf, dafür
Sorge zu tragen, daû die
europäischen Finanz-
verwaltungen ihre be-
deutsamen Aufgaben
in einem europäischen
Binnenmarkt und in der
Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion erfüllen
können.

± Die Personalplanung ist
an den Aufgabenzu-
wächsen zu orientieren
auf der Grundlage einer
Aufgabenanalyse. Maû-
stab darf nicht die ¹Ver-
teilung des Mangelsª,
sondern der an den Auf-
gabenzuwächsen aus-
gerichtete Personalbe-
darf als Richtschnur für
Stellenbewilligungen
durch die Haushaltsge-
setzgeber sein.

± Insgesamt ist die per-
sonelle Wettbewerbsfä-
higkeit der Finanzver-
waltungen in der Ge-
meinschaft mit der pri-
vaten Wirtschaft und
den steuerberatenden
Berufen herzustellen

Die UFE zeigt auch in den jungen Bundesländern Präsenz.
AmRande desGewerkschaftstages des Bundes der Deut-

schen Zollbeamten (BDZ) im Juni 1997 in Dresden trafen sich
dort der UFE-Präsident Joseph Schaack (zweiter von links)
undUFE-Generalsekretär Dr. Paul Courth (rechts) mit dem
DSTG-Landesvorsitzenden Joachim Rothe.Mit von der Par-
tie war auch der UFE-Ehrenpräsident Hermann Fredersdorf.
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durch eine gröûere At-
traktivität der Arbeits-
bedingungen, durch
eine zutreffende Ein-
schätzung des ¹Markt-
wertesª der Beschäftig-
ten der europäischen
Finanzverwaltungen,
durch verbesserte Zu-
kunftsperspektiven,
durch eine Einstellung
auf Lebenszeit zur Si-
cherung der inneren
und äuûeren Unabhän-
gigkeit der Beschäftig-
ten.

± Der Personalaustausch
zwischen den EU-Mit-
gliedsländern ist zu ver-
stärken. Eine wirksame
Zusammenarbeit kann
nur dann entstehen und
gedeihen,wenn den Be-
schäftigten der Steuer-
und Zollverwaltungen
neben Kenntnissen des
Gemeinschaftsrechts
auch die Systeme des
Steuer- und Zollrechts
in den anderen EU-Mit-
gliedsländern und die
Verwaltungsorganisati-
on vermittelt werden.
Dies nicht nur in der
Theorie, sondern auch
in der Praxis, indem den
Beschäftigten die Gele-
genheit geboten wird,
in den anderen EU-Mit-
gliedsländern zu hospi-
tieren.

± Bei der Miûbrauchsbe-
kämpfung auf dem Ge-
biet derMehrwertsteuer
und der Verbrauchsteu-
ern ist das Programm
¹FISCALISª der EU-
Kommission ein Schritt
in die richtige Richtung.
Hierzu gehören insbe-
sondere der vorgese-
hene Informationsaus-
tausch über ein Mehr-
wertsteuerinformations-
system, die Seminare
undmultilateralen Über-
wachungsübungen, die
Ausbildungsinitiative
zur Einführung des Pro-
gramm ¹FISCALISª so-
wie der Sprachendienst.
Das Projekt ist alsbald
zu konkretisieren und
die UFE in allen Phasen
seiner Entstehung und
Fortentwicklung zu be-
teiligen.ª

M aastrichtkriterien
hin oder her, der
Euro wird kom-

men. Politisch mag man dar-
über diskutieren, ob eine
Verschiebung angezeigt ist.
Nach der derzeitigen Sach-
lage muû die Steuerverwal-
tung aber davon ausgehen,
daû der Euro ab 1. Januar
1999 kommt und die Umstel-
lung aller Rechenwerke spä-
testens ab 1. Januar 2002 er-
folgt seinmuû.

Für die Steuerverwaltung
stellt sich die Frage, ab
wann die Finanzämter Steu-
ererklärungen in Euro ak-
zeptieren müssen, ab wann
die ¾mter konsequent in Eu-
ro rechnen müssen und ab
wann die Steuerbescheide
in Euro ergehen.

Nach den politischen Vorga-
ben können Steuerzahlun-
gen ab 1. Januar 1999 in Eu-
ro bewirkt werden. Auch die
Buchführung und Jahresab-
schlüsse können von den
Steuerbürgern ab 1. Januar
1999 auf Euro umgestellt
werden und sind von der
Steuerverwaltung zu akzep-
tieren. Damit ist politisch ei-
nem Anliegen der Wirt-
schaft entsprochen.

Die Erleichterungen für die
Wirtschaft bringen aber
andererseits erhebliche Er-
schwernisse für die Steu-
erverwaltung mit sich.
Schlicht undenkbar ist es für
die DSTG, ab 1. Januar 1999
bis 31. Dezember 2001 mög-
licherweise parallel mit zwei
Währungen zu arbeiten.
Dies würde erhebliche Er-
schwernisse im Verwal-
tungsablauf bedeuten und
einen erheblichen Personal-
bedarf nach sich ziehen. Die
verwaltungsökonomischste
Variante wäre, die Umstel-
lung einheitlich ab dem
1. Januar 2002 vorzuneh-
men. Da aber andererseits
ab 1. Januar 1999 Zahlun-
gen in Euro akzeptiert wer-
den müssen und auch Buch-
führungswerke, die in Euro-

Währung erstellt wurden, zu
akzeptieren sind, muû ein
möglichst einfaches Um-
rechnungssystementwickelt
werden. Die Überlegungen
des Bundes und der Mehr-
heit der Länder ging bisher
dahin, die Umstellung erst
ab 1. Januar 2002 vorzuneh-
men. Die Länder Thüringen
und Hessen plädieren dafür,
wahlweise bereits ab 1. Ja-
nuar 1999 für einzelne Steu-
erpflichtige umzustellen.
Nach Sicht der DSTG wäre
dies für die Verwaltung der
schlechteste Zustand.

Zu der Problematik hat das
Bundesministerium der Fi-
nanzen die DSTG zu einer
offenen Diskussion über
ausgewogene Lösungen für
alle Beteiligten eingeladen.
Die DSTGwird dafür plädie-
ren, die Umstellung so vor-
zunehmen, daû die Finanz-
ämter möglichst wenig mit
Zusatzarbeit belastet wer-
den, da die Arbeitsbela-
stung ohnedies zu hoch ist
und Zusatzbelastungen nur
durch weitere Abstriche bei
der Qualität oder bei der
Zeitdauer der Bearbeitung
bewältigt werden können.

Umstellung mit
geringem Aufwand

An dem Gespräch wird für
die DSTG der stellvertreten-
de Bundesvorsitzende Dr.
Rainer Ullrich teilnehmen.
In der zur Vorbereitung
eingereichten schriftlichen
Stellungnahme legt die
DSTG ihre Richtung fest:

¹Vorab möchte die DSTG
bemerken, daû die Fi-
nanzämter mit Arbeit
hoch belastet sind und
daû Zusatzarbeiten nur
mit neuem Personal oder
durch weitere Abstriche
an der Qualität der Bear-
beitung oder durch länge-
re Zeitdauer der Bearbei-
tung bewältigt werden
können. Von daher steht
das Bemühen, die Umstel-

lungsarbeiten so gering
wie möglich zu halten.
Zwei Zeitpunkte stehen
dabei fest:

IAb1.Januar2002müssen
die Steuerbescheide in Eu-
roausgefertigtwerden.

I Ab 1. Januar 1999 kön-
nen die Bürger wahlweise
mit Euro oder DM bezah-
len, ihre Buchführungs-
werke in Euro oder DM
führen.

Durch die dreijährige
Übergangszeit entsteht
zwangsläufig Mehrarbeit.
Wenn die Finanzämter ab
1. Januar 1999 im Zah-

Mehrbelastung
ist vorprogrammiert

lungsverkehr Euro zu ak-
zeptieren haben, bedeutet
dies, daû maschinelle Um-
rechnungsprogramme zu
diesem Zeitpunkt vorge-
halten werden müssen.
Hier plädiert die DSTG
dafür, daû Geldeingänge
in Euro maschinell in DM
umgerechnet werden und
die weitere Verbuchung
und Bearbeitung in DM
erfolgt.
Auch wenn es ab 1. Janu-
ar 1999 möglich ist, Buch-
führungen in Euro zu er-
stellen, plädiert die DSTG
dafür, daû die entspre-
chenden Anmeldungen
und Steuererklärungen
beim Finanzamt in DM zu
erfolgen haben. Die wei-
tere Bearbeitung und Be-
rechnung in den Finanz-
ämtern erfolgt ebenfalls in
DM. Der Steuerbescheid
wird weiter in DM ausge-
druckt. Lediglich die zu
zahlenden Steuerbeträge
wären durch ein Umrech-
nungsprogramm zusätz-
lich in Euro auszuweisen.
Auch für die Bescheini-
gung der Lohnsteuer auf
den Lohnsteuerkarten
sollte es bis Ende 2001 bei
einem Ausweis in DM ver-
bleiben.ª

Steuer: Euro muû zunächst
in DM umgerechnet werden
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D er Deutsche Beam-
tenbund (DBB) und
die Gemeinschaft

von Gewerkschaften und
Verbänden des öffentlichen
Dienstes (GGVöD) unter-
stützen den Wunsch von
Bund, Ländern und Ge-
meinden, die Einkommens-
runde 1998 für den öffentli-
chen Dienst möglichst früh-
zeitig zu beginnen, um sie
aus den Wahlkämpfen des
Jahres 1998 herauszuhalten.
Aus diesem Grunde legen
die Organisationen schon
heute ihre Einkommensfor-
derungen auf den Tisch:

DBB und GGVöD fordern im
einzelnen:

w1 Die Einkommen werden
mit Wirkung vom 1. Januar
1998 um 3,5 Prozent erhöht.

w2 Die Einkommen von
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in den neuen Bun-
desländern werden als wei-
terer Schritt zur Anglei-
chung der Einkommen Ost
an West mit Wirkung vom
1. Januar 1998 auf 90 v. H.
der Westeinkommen erhöht.

w3 Es werden Maûnahmen
zur Beschäftigungssicherung
sowie zur Entlastung des Ar-
beitsmarktesvereinbart

± durch die Absenkung der
Wochenarbeitszeit in den
neuen Bundesländern von

Korrekturen bei der
Arbeitszeit

bisher 40 auf 38,5 Stunden je
Woche sowie durch die Wie-
derherstellung der 38,5
Stundenwoche für Beamte
in den Ländern, in denen in
den zurückliegenden Jah-
ren die mit Einkommensver-
zicht eingeführte 38,5 Stun-
denwoche wieder in eine
39,5 bzw. 40 Stundenwoche
umgewandelt worden ist,

± durch eine Arbeitszeitfle-
xibilisierungmit Arbeitszeit-
konten auf Jahresbasis ein-
schlieûlich der Umwand-

lung der Monatsbezüge un-
ter Berücksichtigung aller
sonstigen Einkommensbe-
standteile in Jahresgehälter,

± durch konkrete Altersteil-
zeitregelungen für Arbeit-
nehmer und Beamte, um da-
durch einen wirksamen Bei-
trag zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeitzuleisten,

± durch die Verlängerung
der Regelungen des § 15 c
BAT-O zur Vermeidung be-
triebsbedingter Kündigun-
gen.

w4 Die Bereitstellung zu-
sätzlicher Ausbildungsplät-
ze im Beamten- und Tarif-
bereich wird vereinbart.

Zusätzliche
Ausbildungsplätze

vereinbaren

Zur Durchsetzung dieser
Forderungen schlagen die
Tarifkommission und der
Vorstand der GGVöD vor,
die einschlägigen Lohn- und
Vergütungstarifverträge
und die Arbeitszeitvorschrif-
ten in denManteltarifverträ-
gen für Arbeiter und Ange-
stellte zum 31. Dezember
1997 zu kündigen. Die Lauf-
zeit der Tarifverträge soll 12
Monate betragen.

DBB und GGVöD stellen
weiter fest, daû der öffentli-
che Dienst von einer aufga-
bengerechten Personalaus-
stattung zur Zeit weit ent-
fernt ist. Das gefährdet die
innereSicherheit, führt zuei-
nemAnstiegderKriminalität
und zu Steuerausfällen bei
BundundLändern, vernach-
lässigt die Bedeutung von
Schule und Bildung für un-
sere Gesellschaft, sorgt für
immer gröûere Schwierig-
keiten bei der Versorgung
von Kranken, Behinderten
und Pflegebedürftigen und
macht es der Verwaltung
schlieûlich unmöglich, die
Anliegen der Bürger in an-
gemessener Frist zu bearbei-
ten. DBB und GGVöD for-

dern deshalb vonBund, Län-
dern und Gemeinden eine
neue Personalpolitik, durch
die Personallücken ge-
schlossenwerden, die vor al-
lem in Kindergärten, Schu-
len, Universitäten, Kranken-
häusern, Pflegeeinrichtun-
gen, Justiz und Justizvoll-
zugsanstalten,Arbeitsämter,
Polizeidienststellen, Bun-
desgrenzschutz, Finanzäm-
tern, Zolldienststellen und
Kommunenbestehen.

Von dieser neuen Personal-
politik erwarten DBB und
GGVöD positive Signale für
den Arbeitsmarkt, die weit-
gehende Beseitigung bis-
lang notwendiger Überstun-
den und einen Rückgang
des Krankenstandes im öf-
fentlichen Dienst, der durch
die inzwischen unerträglich
gewordene Belastung des
Personals ausgelöst wird
und für den nicht die Be-
schäftigten, sondern Bund,
Länder und Kommunen die
Verantwortung tragen.

Um den bei rund 80 % der
öffentlichen Betriebe und
Dienststellen festgestellten
Personalfehlbestand zu La-

Arbeitgeber müssen
sich zu Neueinstellun-

gen verpflichten

sten der Beschäftigten nicht
noch weiter zu vergröûern,
verzichten DBB undGGVöD
derzeit auf eine konkrete
Forderung zur Verringerung
der Wochenarbeitszeit un-
terhalb von 38,5 Stunden.
Bevor über Wochenarbeits-
zeitverkürzungen verhan-
delt werden kann, müssen
sich die öffentlichen Arbeit-
geber zuvor verpflichten,
die durch Arbeitszeitverkür-
zungen ausfallenden Ar-
beitsstunden durch Neuein-
stellungen auszugleichen
oder sie dort, wo, wie teil-
weise in den neuen Bundes-
ländern, noch Personalüber-
hänge bestehen, zur Be-
schäftigungssicherung ein-
zusetzen.

Einkommensrunde 1998:
DBB und GGVöD fordern 3,5 %

Mittwoch
Kennen Sie Ihren Finanz-
beamten oder Ihre Finanz-
beamtin? Ich denke nicht
gerne an sie. Schon ein Brief
mit dem Absender ¹Finanz-
amtª verheiût nichts Gutes.
Mit bangen Händen öffne
ich den Umschlag: ¹Nach-
zahlungª oder ¹Mahnung",
¹Säumniszuschlagª oder
¹Kraftfahrzeugsteuerª geht
es mir durch den Kopf:
¹Schon wieder?ª frage ich
mich. Meistens ist es dann
doch nicht so schlimm,
manchmal gab es schon die
angenehme Überraschung:
¹Rückzahlungª hieû es. Wir
haben unseren Fernseher
davon gekauft.

Manchmal denke ich, wie
dick das Fell meiner Finanz-
beamtin wohl ist. Was sie
und ihre Kollegen sich alles
anhören müssen? Ob ich
mein Finanzamt mag oder
nicht, irgendwie muû die
Sache mit den Steuern ja
geregelt sein. Und irgend-
wie muû das, was ich wie
selbstverständlich in An-
spruch nehme, auch bezahlt
werden. Die Straûen sind
sicher. Die Gehwege sind
sauber. Die Papierkörbe
werden geleert. Die Polizei
sorgt für die nötige
Sicherheit. Ich gehe gerne in
die Oper und besuche ein
Museum. Was man nicht
alles macht mit meiner Steu-
er. Wichtiges! Eigentlich ist
das Gefühl unbezahlbar, daû
in meiner Umgebung nicht
nur anOrdnung und Sauber-
keit gearbeitet wird, sondern
auch Sorge für das Wohl
der Kinder und der Alten
getragenwird!

Der Apostel Paulus bringt
die Sache auf einen Nenner:
¹Deshalb zahlt ihr ja auch
Steuer; denn sie sind Gottes
Diener,ª (Röm 13,6). Und
Paulus meint die, die für un-
ser Zusammenleben sorgen.
Das ist mir viel Wert. Gute
Straûen mit Zebrastreifen
und Ampeln und die Gewiû-
heit, daû, wenn ich mal Hilfe
brauche, jemand da sein
wird. Wertvoll und mit Geld
fast nicht zu entlohnen: die
Fürsorge, der Kindergarten,
die Schulbildung unserer
Kinder. Konkurrenzlos ist
der Einsatz vieler, die ich mit
meinen Steuern bezahle.
Warum also immer nur ¾r-
ger, wenn es um das Finanz-
amt geht?

Pastor Henning Kiene, Prä-
sterstigh 3, 23946 Nebel auf
Amrum

Morgenandachten NDR 1,
Schleswig-Holstein undNie-
dersachsen, 11. Juni 1997
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E nde August 1997 er-
zielten die Regie-
rungskoalition unddie

SPD einen Kompromiû über
Maûnahmen zur Bekämp-
fung der organisierten Krimi-
nalität. Bestandteil dieser
Vereinbarung sind Maûnah-
men, die der Verbesserung
des Zugriffs auf kriminell er-
worbenes Vermögen dienen
sollen. Für die Finanzverwal-
tung ist vorgesehen, daû die
Finanzbehörden zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt
über steuerrelevante Er-
kenntnisse aus Schwellen-
wertidentifizierungen (ge-
plant ist eine Anhebung der
Identifizierungspflicht nach
dem Geldwäschegesetz von
20 000 DM auf 30 000 DM)
und Verdachtsanzeigen in-
formiertwerden sollen, um il-
legales Vermögen wirksam
imWegederBesteuerungab-
schöpfen zu können. Zur
Begründung wurde ausge-
führt, daû die gegenwärtige
Rechtslage, wonach die Er-
kenntnisse nach dem Geld-
wäschegesetz erst nach
rechtskräftiger Verurteilung
wegen Geldwäsche oder der
zugrundeliegenden Straftat
der Finanzbehörde übermit-
telt werden können, de facto
dazu führe, daû steuerliche
Konsequenzen kaum gezo-
gen werden können. Dies
liege vor allem daran, daû
bei einer Information der
Finanzbehörde erst nach
rechtskräftigen Strafurteilen
die meisten relevanten Fak-
ten für das Besteuerungsver-
fahren nur noch schwer
nachweisbar seien. Auûer-
dem könne der Steueran-
spruch in vielen Fällen nicht
mehr vollstreckt werden,
weil der Steuerschuldner
sein Vermögen bereits der
Besteuerung entzogen habe.

Im Kern laufen die noch et-
was unklaren Vorschläge
des weiteren darauf hinaus,
daû das Vermögen einer na-
türlichen oder juristischen
Person durch Beschlagnah-
me der Polizeibehörden si-
chergestellt werden darf,

wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür bestehen, daû
diese natürliche oder juristi-
sche Person über Geld oder
sonstige Vermögenswerte
verfügt, die aus einer beson-
ders schweren Steuerhinter-
ziehung im Sinne des § 370
Abs. 3 der Abgabenordnung
oder aus anderen schweren
Straftaten oder Taten, die
der organisierten Kriminali-
tät zuzurechnen sind, her-
rühren oder dafür verwen-

Staatsanwaltschaft hat
nur eine Woche Zeit

det werden sollen. Nach
Durchführung der Sicherstel-
lung unterrichtet die Polizei-
behörde zugleich die für die
von der Sicherstellungsan-
ordnung betroffene natürli-
che oder juristische Person
zuständige Finanzbehörde.
Die Finanzbehörde soll nach
ihrer Unterrichtung zunächst
undunverzüglicheinVerwal-
tungsverfahren einleiten. Sie
soll unbeschadet der von der
Polizeibehördeangeordneten
Sicherstellung prüfen, ob die
Voraussetzungen für abga-
benrechtliche Sicherungs-
maûnahmen vorliegen und
trifftgegebenenfallsdieerfor-
derlichen Anordnungen ge-
mäû §§ 324 bis 326 der Abga-
benordnung.

Das Problem ist nur, daû die
Staatsanwaltschaft innerhalb
einer Woche über die Fort-
dauer der Sicherstellung ent-
scheidet.Liegenkeinehinrei-
chenden tatsächlichen An-
haltspunkte für die Fortdauer
der Sicherstellung vor, so ver-
fügt die Staatsanwaltschaft
die Aufhebung der polizeili-
chen Sicherstellungsanord-
nung. Das bedeutet, daû die
Finanzbehörde im Regelfall
innerhalb einer Woche fest-
stellen muû, ob eine Steuer-
schuld gegeben ist. Dies ist
insbesondere angesichts des
Personalmangels und der
Unmöglichkeit, die Besteue-
rungsgrundlagen auch nur
annähernd festzustellen, un-

praktikabel; selbst eine
Schätzung wäre kaum mög-
lich. Die Grundlagen für den
dinglichenArrest könnten al-
so innerhalb dieser Zeit nicht
geschaffen werden, so daû
die Konzeption in der bisher
vorgesehenenAusgestaltung
ungeeignet ist.

So konstatierte DSTG-Chef
Dieter Ondracek in der
Sendung ¹Kontrasteª am
11. September 1997 auf die
Frage, ob man jetzt wirklich
massiv an illegales Vermö-
gen herankommenwird:

¹Das glaube ich nicht. Ein-
mal ist die Personalkapazität
bei uns gar nicht vorhanden.

Das könnte ja nur in der
Steuerfahndung abgewik-
kelt werden. Die Steuer-
fahndung ist arbeitsmäûig
zu. Sie hat Arbeitsvorräte für
mehr als drei Jahre. Diese
Fälle müssen ja schnell ge-
hen.Man kannGeld besten-
falls eine Woche festhalten.
Innerhalb einer Woche ist es
undenkbar, eine Forderung
vom Finanzamt auf die Reise
zu bringen. Wir müûten eine
schnelle Schätzung machen
mit Phantasiezahlen, um
dann die Grundlagen für ei-
nen dinglichen Arrest zu be-
kommen. Das kann inner-
halb einer Woche nicht
funktionieren.ª

Geldwäschegesetz bleibt
weiterhin unpraktikabel

Dieter Ondracek in ¹Kontrasteª
Fernsehbildaufnahme: Fiegel

Beihilfe billiger als Versicherung

Als ¹ideologisch ausgerichtetes dummes Zeugª wertet
der DBB-Bundesvorsitzende Erhard Geyer den Vorstoû
des rheinland-pfälzischen Sozialministers Florian Gerster,
die Beamten in die Krankenversicherung zu übernehmen.

In einem Interview mit der Mainzer Rhein-Zeitung be-
zweifelte Geyer, daû Gerster die tatsächlichen Verhält-
nisse überhaupt kennt, denn in anhaltenden Rezessions-
phasen würden häufig einfach Neidkampagnen insze-
niert. So sei das beamtenrechtliche Beihilfesystem sehr
viel kostengünstiger als eine Übernahme der Beamten in
die gesetzliche Krankenversicherung, denn Kosten ent-
stünden nur im aktuellen Krankheitsfall und nicht dauer-
haft durch einen Arbeitgeberanteil. Gespart werde umso
mehr, als Beamte im Verhältnis zu privat oder auch öffent-
lich beschäftigten angestellten die geringsten krankheits-
bedingten Ausfallzeiten haben.

Geyer erinnerte auûerdem daran, daû die Beamten selbst
hohe Krankenkassenbeiträge für ihre Risikoabdeckung
zahlenmüssen.
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D er Bundeshauptvor-
stand der DSTG hat
in seinem ¹Brühler

Appellª die Lage der Steuer-
verwaltung analysiert, eine
Krise diagnostiziert und For-
derungen zur Verbesserung
der Lage der Steuerverwal-
tung aufgestellt. Der ¹Brüh-
ler Appellª wurde den poli-
tisch verantwortlichen Fi-
nanzministern, den Oberfi-
nanzpräsidenten und der
Presse zugeleitet. Die Reak-
tionen waren unterschied-
lich. Ein Teil der Adressaten
stimmte der Diagnose zu
den Gründen und Sympto-
men der Strukturkrise der
Steuerverwaltung zu. Insbe-
sondere wurde der Appell
für eine durchgehende Steu-
erreform unterstützt.

NachstehendZitate aus Ant-
wortbriefen der Oberfinanz-
präsidenten:

In einemBrief war zu lesen:

¹Allein ein gerechtes
Steuersystem und ein
effektiver, gleichmäûiger

Steuern sind der
notwendige Preis
unserer Freiheit

Gesetzesvollzug durch
eine leistungsfähige Fi-
nanzverwaltung wird un-
seren Bürgern wieder das
Gefühl vermitteln, daû
¸Steuern der notwendige
Preis unserer Freiheit
sind'.ª

In einem anderen Schreiben
war zu lesen:

¹Ich habe den Appell mit
groûem Interesse gelesen.
Sowohl mit der Analyse
der Lage als auch den
Schwerpunktforderungen
der Deutschen Steuer-Ge-
werkschaft stimme ich voll
überein. Ich teile die Sor-
ge, daû sich die Lage der
Steuerverwaltung eher
verschlechtern als verbes-
sernwird.

Angesichts einer zuneh-
menden Verschlechte-
rung der Haushaltslage in
den Ländern muû be-
fürchtet werden, daû die
Sach- und die Personal-
ausstattung in der Steuer-
verwaltung zurückgeführt
wird. Der ¸Brühler Appell`
ist daher ein rechtes Wort
zur rechten Zeit. Ich wün-
sche Ihnen, daû der Ap-
pell bei allen politischen
Kräften Aufmerksamkeit
und Anerkennung findet,
damit ein Umdenken ein-
setzt.ª

Egoismus und
Eigennutz führen zur
Steuerhinterziehung

In einem weiteren Schrei-
benwar zu lesen:

¹Im Ziel, die Steuerverwal-
tung zu stärken, um durch
Ausschöpfung der Steuer-
quellenzumehrGerechtig-
keit zu kommen, weiû ich
mich mit der Deutschen
Steuer-Gewerkschaft ei-
nig. Ich teile auch IhreAuf-
fassung zum desolaten Zu-
stand des geltenden Steu-
errechts und zuderGefahr,
daû individueller Eigen-
nutz zum zerstörenden
Egoismus zuwerden droht,
der sich nicht zuletzt in der
Steuerhinterziehungmani-
festiertª.

Kritisch hieû es in dem
Schreiben:

¹Weder die Forderung
nach einem einfacheren
Steuerrecht, noch die
nach mehr Personal,
bringt uns dem Ziel, diese
Verwaltung zu stärken
und den Vollzug der Steu-
ergesetze gerechter zu ge-
stalten, in der gegenwärti-
gen politischen Situation
weiter. Die Forderung
nach einem einfacheren
Steuerrecht wird der Fi-
nanzverwaltung als Ab-
lenkung von der eigenen
Verantwortung ausgelegt,

die Forderung nach mehr
Personal als unser ver-
meintliches Hauptanlie-
gen diskreditiertª.

Ein weiterer Kritikpunkt:

¹Mit ihren Ausgangsthe-
sen zeichnet die DSTG ein
Krisenszenario, das leicht
als Bankrotterklärung miû-
verstandenwerdenkönnte.
Ich teile weder Ihre Mei-
nung,

± daû sich die Steuerver-
waltung in einer Krise
befindet,

± noch, daû sie auûerstan-
de ist, die vorhandenen
Steuerquellen zu er-
schlieûen,

± noch, daû Betriebsprü-
fung und Steuerfahn-
dung zu einem stump-
fen Schwert geworden
sind.

Nicht ¹die tun wasª, son-
dern ¹die kriegen es eh'
nicht geregeltª könnte der
Eindruck sein und die
Glaubwürdigkeit der Fi-
nanzverwaltung in der öf-
fentlichen Auseinander-
setzung um die notwendi-
ge Reform des Steuer-
rechts und die Stärkung
der Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes
schädigen.ª

Technisch ausgereifte
Serviceleistung

anbieten

Ein anderer Oberfinanzprä-
sident schreibt:

¹Wer ist nicht für Steuer-
vereinfachung und Bändi-
gung der Normenflut? Ein
m. E. falscher Denkansatz
liegt aber darin, den Un-
tersuchungsgrundsatz als
¸tragende Maxime des Be-
steuerungsverfahrens` an-
zusehen. Es muû vielmehr
darum gehen, möglichst
viele Steuerbürger zu
richtiger und rechtzeitiger

Erfüllung ihrer Steuer-
pflichten zu veranlassen.
Hierfür ist allerdings eine
deutlich verbesserte Kun-
denorientierung und eine
technisch ausgereifte Ser-
viceleistung erforderlichª.

Weiter stand in dem Schrei-
ben des Oberfinanzpräsi-
denten:

¹Ich befürchte, daû noch
auf viele Jahre die Enge
der Haushalte einer we-
sentlich verbesserten Per-
sonalausstattung entge-
gensteht. Ich halte es des-
halb für besser, ± abgese-
hen vom Aufgabenabbau
± die Qualität der ¸Per-
sonalausstattung` zu er-
höhen. Die zeitgemäûe
gewerkschaftliche Forde-
rung sollte deshalb lauten:

¸Viel mehr Fortbildung
als bisher, bessere Ar-
beitsbedingungen und
viel mehr technische
Unterstützung!`ª

Aus manchen Antworten
wird sichtbar, daû die Proble-
me vor Ort auf Sachbearbei-
terebene wesentlich kriti-
scher eingeschätzt werden,
als dies der Verwaltungsspit-
ze bewuût ist. Die in einigen
Ländernderzeitstattfindende
Leitbilddiskussion wird diese
unterschiedliche Betrach-
tungsicheroffenlegen.

Angaben der Bürger
Glauben schenken

Ob dann der Oberfinanzprä-
sident noch bei seinen nach-
folgenden Ausführungen
bleibt? Er schrieb der DSTG:

¹Die Entwicklung von
Leitbildern und Leitlinien
wird mehr und mehr dazu
führen, den Bürger als
Partner zu sehen und zu
behandeln. Dazu gehört
auch, daû man seinen An-
gaben Glauben schenkt,
solange kein Grund zum
Miûtrauen besteht.

¹Brühler Appellª löst groûes Echo
bei Oberfinanzpräsidenten aus
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Neue Bearbeitungsgrund-
sätze wie z. B. ¸GNOF¾-
Neu` werden den Mitar-
beitern mehr Sicherheit
geben, für eine sinnvolle
Schwerpunktbildung sor-
gen und so dazu bei-
tragen, daû es gerade
nicht zu einer ¸Kapitula-
tion vor der Arbeitsmen-
ge` kommt. Die ¸dicken
Fische` werden im Rah-
men dieser Schwerpunkt-
prüfung übrigens weit
umfangreicher geprüft,
als das sonst vielleicht der
Fall gewesenwäreª.

Wer auf seinem Schreibtisch
täglich Steuererklärungen
bearbeitet und prüft wird
leider die Erkenntnis gewin-
nen, daû man den Angaben
in einem Groûteil der Erklä-
rungen keinen Glauben

DSTG bezweifelt, daû
Steuererklärungen
ehrlich abgefaût

werden

mehr schenken kann. Diese
Erfahrung der Sachbearbei-
ter und Sachbearbeiterin-
nen vor Ort deckt sich im
übrigen auch mit den jüng-
sten Umfrageergebnissen,
wonachmehr als 50%bereit
sind oder mit der Absicht
spielen, dem Finanzamt un-
vollständige oder falsche
Angaben zu liefern.

Die Diskussion um den
¹Brühler Appellª macht
deutlich, er hat die ¸wunden
Punkte` der Steuerverwal-
tung aufgegriffen. Die teil-
weise unterschiedliche Wer-
tung ergibt sich auch daraus,
daû die DSTG eben nicht be-
reit ist, die Schwachpunkte
als ¹Gott gegebenª hinzu-
nehmen. Auch wenn die
DSTG anerkennt, daû bei der
politisch zu verantwortenden
knappen Personalvorgabe
Organisationskunststücke
überlegt werdenmüssen und
Abstriche an der Intensität
der Prüfungsarbeit zwangs-
läufig sind, kann dies aber
dennoch nicht dazu führen,
den Zustand als richtig hin-
zunehmen und so die Politik
aus der Verantwortung zu
entlassen.

Titel ¹Finanzwirtª/¹Finanzwirtinª
ohne formellen Akt führen

M it Schreiben vom
26. Juni 1996 an
die obersten Fi-

nanzbehörden der Länder
hatte DSTG-Chef Dieter On-
dracek empfohlen, den Be-
amten des mittleren Dien-
stes eine Bescheinigung zu
erteilen, um die Berechti-
gung zur Führung der Be-
rufsbezeichnung ¹Finanz-
wirt/Finanzwirtinª besser
nachweisen zu können.

Das Bundesministerium der
Finanzen hat das Schreiben
der DSTG auf Bitte der Län-
der für alle gemeinsam be-
antwortet. Danach hat der
Koordinierungsausschuû für
die einheitliche berufliche
Bildung der Steuerbeamten
in seiner Sitzung im Mai
1997 auch Fragen im Zu-
sammenhang mit der Be-
rufsbezeichnung für den
mittleren Dienst erörtert.
Der Koordinierungsausschuû
sieht unter dem Gesichts-
punkt der Einheitlichkeit
der Ausbildung keine Ver-
anlassung, bundeseinheit-
lich verbindlich festzulegen,
ob und gegebenenfalls in
welchen Fällen eine Be-
scheinigung zu erteilen ist.

Die Sitzungsniederschrift des
Koordinierungsausschusses,

Bundeseinheitliche
Bescheinigungen
werden verworfen

die auszugsweise abge-
druckt wird, gibt darüber
hinaus auf weitere Fragen
im Zusammenhang mit der
Berufsbezeichnung ¹Finanz-
wirt/FinanzwirtinªAntwort.

¹a) Bestandene Laufbahn-
prüfung vor Inkrafttreten
der Regelung

Der Koordinierungsaus-
schuû stellt klar, daû auch
die Beamten und Beamtin-
nen des mittleren Dienstes
der Steuerverwaltung, die
ihre Laufbahnprüfung vor
Inkrafttreten der Regelung

bestanden haben, berech-
tigt sind, die Berufsbezeich-
nung zu führen.

b) Bescheinigungen

Nach dem Wortlaut der Vor-
schrift bedarf es für die Be-
rechtigung zur Führung der
Berufsbezeichnung keines
besonderen formellen Ak-
tes.

Die Vertreter der Länder
tauschen ihre Erfahrungen
darüber aus, ob und gege-
benenfalls in welchen Fällen
und in welcher Form sie Be-
scheinigungen erteilen, um
den Beamten den Nachweis
zu erleichtern.

Der Koordinierungsaus-
schuû sieht keine Veranlas-
sung, einheitliche Verfah-
rensregelungen für das Er-
teilen von Bescheinigungen
in den Ländern zu treffen.

c) Zuerkennung der Befä-
higung nach § 47 Abs. 4
StBAPO

Der Vertreter des Landes
Sachsen wirft die Frage auf,
ob Beamte, die die Lauf-
bahnprüfung für den geho-
benen Dienst endgültig
nicht bestanden und die Zu-
erkennung der Befähigung
für die Laufbahn des mittle-
ren Dienstes erhalten ha-
ben, zur Führung der Be-
rufsbezeichnung berechtigt
sind. Der Koordinierungs-
ausschuû neigt zu der Auf-
fassung, daû die Zuerken-
nung der Befähigung die
Berechtigung umfaût, die
Berufsbezeichnung zu füh-
ren.

d) Anerkennung der Berufs-
bezeichnung ¹Finanzwirt/
Finanzwirtinª auûerhalb des
öffentlichenDienstes

Im Land Thüringen hat eine
Beamtin des mittleren Dien-
stes beantragt, daû ihre
Laufbahnausbildung für
den mittleren Steuerdienst
(Berufsbezeichnung Finanz-
wirtin) mit einem entspre-

chenden Ausbildungsberuf
nach dem Berufsbildungs-
gesetz gleichgestellt wird.

Nach Auffassung des Bun-
desministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie und
des zuständigen Fachrefe-
rats in der Steuerabteilung
des BMF (Referat IV A 4)
kommt eine Gleichstellung
allenfalls mit dem Aus-
bildungsberuf ¹Steuerfach-
angestellter/Steuerfachange-
stellteª in Betracht. Zustän-
dig für die Frage der Gleich-
wertigkeit sei im gegebenen
Fall die Steuerberaterkam-
mer Thüringen. Wenn diese
zu dem Ergebnis kommt,
daû die Laufbahnausbil-
dung und die in der Prüfung
nachzuweisenden Fertig-
keiten und Kenntnisse der
Ausbildung zur Steuerfach-

Spezialfall Thüringen

angestellten entsprechen,
könne das BMF nach § 43
BBiG durch Rechtsverord-
nung die Prüfungszeugnisse
zum Finanzwirt/zur Finanz-
wirtin den Zeugnissen über
das Bestehen der Abschluû-
prüfung zum Steuerfachan-
gestellten/zur Steuerfachan-
gestellten gleichstellen. Der
Vertreter des Landes Thü-
ringen sagt zu, dem BMF
das Ergebnis der Prüfung
durch die dortige Steuerbe-
raterkammermitzuteilenª.

122 Oktober 1997

G E W E R K S C H A F TD I E S T E U E R



I n einer am 2. September
1997 veröffentlichten
Entscheidung ± 10 AZR

613/96 ± hat das Bundesar-
beitsgericht (BAG) festge-
stellt, daû die Lohn- und Ge-
haltstarife im öffentlichen
Dienst so kompliziert gewor-
den sind, daû die öffent-
lichen Arbeitgeber keine
Schuld treffe, wenn sie Mit-
arbeiter versehentlich falsch
eingruppieren. Für nachzu-
zahlendes Geld muû der Ar-
beitgeber daher nur teilwei-
se Verzugszinsen zahlen.

Geklagt hatte eine Reini-
gungskraft eines öffentli-
chen Hallenbades. Die Klä-
gerin hatte ab Sommer 1993
eine höhere Bezahlung gel-
tend gemacht und ± nach
der Ablehnung durch den
Arbeitgeber ± im November
des folgenden Jahres ge-
klagt. Nach dem Urteil des
BAG erhält die Reinigungs-
kraft die höhere Bezahlung
vom Sommer 1993 an, vier
Prozent Verzugszinsen je-
doch erst abNovember 1994,
vomZeitpunkt der Klage an.

In ihrer Entscheidung übten
die Richter des BAG nach-
haltige Kritik am Tarifrecht
des öffentlichen Dienstes:
Wegen ständiger ¾nderun-
gen und zahlreicher unkla-

rer Begriffe seien die Re-
gelungen nur schwer prak-
tisch anwendbar. In diesem
Zusammenhang heiût es in
der Entscheidung wörtlich:
¹Das führt dazu, daû ange-
sichts des weitgehenden tat-
richterlichen Beurteilungs-
spielraumes sogar tatsäch-
lich gleichgelagerte Fälle zu
ungleichen revisionsrecht-
lichen Entscheidungen füh-
ren können, womit zugleich
eine von den Beteiligten
nachvollziehbare und in je-
der Beziehung fallgerechte
einheitliche höchstrichterli-
che Rechtsprechung bis zu
einem gewissen Grade un-
möglich wird.ª

GGVöD sieht sich
durch die Feststellung
des BAG bestätigt:

Tarifrecht des öffent-
lichen Dienstes muû
vereinfacht werden

Die GGVöD sieht sich durch
die vom Bundesarbeitsge-
richt getroffene Feststel-
lung, die Lohn- und Ge-
haltstarife im öffentlichen
Dienst seien ¹zu kompli-
ziertª, in ihrer Auffassung
bestätigt, daû das Tarifver-
tragsrecht des öffentlichen
Dienstes vereinfacht und
übersichtlicher gestaltet wer-

den muû. Nach Ansicht der
GGVöD gehören hierzu in
erster Linie eine Vereinheit-
lichung von unterschied-
lichen Eingruppierungsvor-
schriften, die Zusammen-
führung des Tarifrechts von
Angestellten und Arbeitern
sowie eine Übertragung des
Tarifrechts ¹Westª auf die
neuen Bundesländer.

Diese Vorstellungen sind
bereits geraume Zeit Be-
standteil des Forderungska-
taloges der GGVöD an die
Arbeitgeber von Bund, Län-
dern und Gemeinden. Be-
dauerlicherweise gibt es of-
fensichtlich zur Zeit insbe-
sondere in Bezug auf Ein-
gruppierungsfragen bei den
öffentlichen Arbeitgebern
keine Bereitschaft, auf ent-
sprechende Vorschläge der
GGVöD einzugehen. Das
sonst übliche Terminge-
spräch, bei dem GGVöD
und Arbeitgeber konkrete
Verhandlungsthemen festle-
gen und terminieren, ist von
Arbeitgeberseite nach der
Tarifrunde des Jahres 1996
erst gar nicht zustande ge-
kommen.

Die GGVöD wird die vor-
liegende höchstrichterliche
Feststellung zumAnlaû neh-
men, nunmehr verstärkt
Druck auf die Arbeitgeber
von Bund, Länder und Ge-
meinden auszuüben und er-
neut auf die Nutzung vor-
handener Vereinfachungs-
spielräume dringen.

Verbeamtung:
Keine Rechte bei
Täuschung

E in vor Ernennung
zum Beamten be-
stehendes Arbeitsver-

hältnis lebt nach Rücknah-
me der Beamtenernennung
nicht wieder auf.
Durch dieses Urteil vom 24.
April 1997 (2 AZR 241/96)
hat das Bundesarbeitsge-
richt nunmehr endgültig für
eine Vielzahl von Fällen
Klarheit geschaffen.
Kolleginnen und Kollegen
aus den neuen Bundeslän-
dern, deren Beamtenernen-
nung wegen unzutreffender
Angaben zurückgenommen
worden war, vertraten die
Rechtsauffassung, das vor-
her bestehende Arbeitsver-
hältnis sei mit Rücknahme
der Verbeamtung wieder
aufgelebt. Geschürt wurde
diese Rechtsauffassung teil-
weise auch durch die Fi-
nanzverwaltungen in den
neuen Bundesländern, die
neben der Rücknahme der
Verbeamtung auch eine
Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses aussprachen.
Das Urteil ist grundsätzlich
auch für die alten Bun-
desländer von Interesse, da
auch hier Fallkonstellatio-
nen denkbar sind, in denen
die Verbeamtung wegen
Täuschungshandlungen zu-
rückgenommenwurde.

BAG kritisiert Regeln
zur Eingruppierung
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U nsere Politiker hal-
ten gern vollmundig
Reden über eine

Leistungsbereitschaft. Lei-
stung soll sich lohnen. Gute
Leistungen müssen hono-
riert werden. Fordert man
dann entsprechende Taten,
sieht die Sache schon anders
aus. Unbestritten bringen
unsere Auûendienste ± die
Steuerfahnder, die Betriebs-
prüfer, die Umsatzsteuer-
Sonderprüfer, die Lohnsteu-
erauûenprüfer ± jede Menge
an Mehrergebnissen und
tragen so dazu bei, daû die
Haushalte unserer Finanz-
minister nicht vollends
zusammenbrechen. So er-
brachten die Auûendienste
1996 22 Milliarden DM an
Mehrergebnissen (16,3 Mil-
liarden DM Betriebsprüfer,
1,5 Milliarden DM Steuer-
fahnder, 2,9 Milliarden DM
Umsatzsteuer-Sonderprüfer,
1,3 Milliarden DM Lohn-
steuerauûenprüfer) ± ein
wahrlich beachtliches Er-
gebnis, das den hohen Ein-
satz unserer Auûendienstler
unter Beweis stellt.

Länderfinanzminister
verweigern sich

Nachdem der Bundesinnen-
minister derzeit eine ¾nde-
rung der Stellenplanober-
grenzenverordnung vorbe-
reitet, hat die DSTG an
alle Länderfinanzminister
und an Bundesfinanzmini-
ster Theo Waigel appelliert,
die Funktionsgruppenver-
ordnung für den Bereich der
Steuerverwaltung zu ver-
bessern, um so die Leistung
der Prüferinnen und Prüfer
zu honorieren.

DSTG-Chef Dieter Ondra-
cek hat in einer Reihe von
persönlichen Gesprächen
versucht, die Länderfinanz-
minister zu einer positiven
Haltung zu bewegen. Leider
gingen die Länderfinanzmi-
nister diesen Weg nicht mit.
Sie fanden für die Leistung
der Auûendienstler aner-
kennende Worte und äuûer-
ten für die DSTG-Forderung

Verständnis. Durchgehend
waren sie aber derMeinung,
daû wegen der schwierigen
Haushaltslage eine Verbes-
serung der Funktionsgrup-
penverordnung derzeit nicht
möglich sei.

Nachstehend auszugsweise
die Antwort des Finanzmini-
sters Heinz Schleuûer aus
NRW:

¹Die Finanzministerkon-
ferenz hat sich zuletzt am
7. März 1996 mit der For-
derung der Deutschen
Steuer-Gewerkschaft, die
Stellenobergrenzen für die
Steuerverwaltung durch
eine ¾nderung der Funk-
tionsgruppenverordnung
massiv zu verbessern, be-
schäftigt. Es wurde seiner-
zeit festgestellt, daû diese
Vorschläge nicht unter-

Schleuûer fürchtet
sich vor Sprengung
der Stellenplan-
obergrenzen

stützt werden können,
weil diese massiven Ver-
besserungen das beste-
hende Gesamtgefüge der
Stellenobergrenzen spren-
gen würden und mit dem
Grundsatz einer funkti-
onsgerechten Besoldung
nach § 18 Bundesbesol-
dungsgesetz nicht mehr
zu vereinbaren wären.
Seither hat sich die Ge-
samtsituation (zu erwar-
tende Anschluûforderun-
gen, äuûerst schwierige
Haushaltslage) nicht ge-
bessert. Von daher kön-
nen die Forderungen der
Deutschen Steuer-Ge-
werkschaft nach wie vor
nicht unterstützt werdenª.

¾hnlich argumentiert auch
Bundesfinanzminister Dr.
TheoWaigel:

¹Ich habe Verständnis für
Ihr Anliegen, die Beförde-
rungsmöglichkeiten und
damit die beruflichen Per-
spektiven für die Angehö-
rigen der Prüfungsdienste
zu verbessern. Diese Ver-

besserungen sind jedoch
bei Ausschöpfung der
Obergrenzen mit erhebli-
chen Mehrausgaben ver-
bunden, die die Länder-
haushalte stark belasten
würden.

Die Finanzministerkonfe-
renz hat bereits 1996 ähn-
liche Vorschläge von Ih-
nen zu Verbesserungen
der Stellenobergrenzen in
der Funktionsgruppenver-
ordnung abgelehnt. Sie
würden das bestehende
Gesamtgefüge der Stel-
lenobergrenzen sprengen
und darüber hinaus mas-
siveAnschluûforderungen
anderer Bereiche nach
sich ziehen. Eine solche
Entwicklung kann ange-
sichts der schwierigen La-
ge aller öffentlichenHaus-
halte im Bundesrat kaum
auf Zustimmung stoûen.
Vor diesem Hintergrund
dürften auch Ihre neuen
Vorschläge nicht zu einer
anderen Beurteilung füh-
renª.

Am 10. September 1997
nahm Ondracek mit einer
Delegation des Deutschen
Beamtenbundes an einer
Anhörung im Bundesinnen-
ministerium teil. Der Vertre-

Nur kostenneutrale
Punkte akzeptiert

ter des Innenministeriums
stellte dar, daû sie in ihrem
Verordnungsentwurf ledig-
lich Punkte aufgenommen
haben, die entweder kosten-
neutral seien oder von Be-
schluûgremien der Länder
angemeldet wurden.

Die von den DBB-Vertretern
vorgetragenen weitergehen-
den Wünsche werden vom
BMI nicht aufgenommen,
weil es eine grundsätzliche
Vereinbarung gebe, daû der
Bund von sich aus die Län-
der betreffenden Verbesse-
rungen nur in einem Ver-
ordnungsentwurf aufneh-
me, wenn die Vorschläge
von Beschluûgremien des
Bundesrates kämen.

Nach den vorliegenden ¾u-
ûerungen lehnen die Länder
alle kostenverursachenden
¾nderungen ab, weil sie
dies als falsches Zeichen
zum falschen Zeitpunkt an-
sehen.

Ondracek hat dennoch auf
die Dringlichkeit der Fort-
schreibung der Funktions-
gruppenverordnung für die
Auûendienste der Steuer-
verwaltung hingewiesen.

Beförderungsstau
demotiviert
die Kollegen

Nach Ansicht der DSTG sei
es kein falscher Zeitpunkt,
sondern vielmehr der richti-
ge. Wenn die Einnahmen so
abbrechen, wie dies derzeit
festgestellt werden müsse,
solle auch das Bundesinnen-
ministerium überlegen, wie
dies gebessert werden kann.
Eine Motivation durch ver-
besserte Stellenschlüssel für
die Betriebsprüfer und Steu-
erfahnder wäre ein geeigne-
ter Ansatz. Trotz dieser bis-
her negativen Erfahrungen
wird die DSTG aber an dem
Problem weiter arbeiten,
weil der Beförderungsstau
in den Prüfungsdiensten im-
mer mehr Betriebsprüfer
und Steuerfahnder demoti-
viert. Dies können sich
unsere Finanzminister auf
Dauer nicht leisten.

Funktionsgruppenverordnung verbessern
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Kumpanei hält Steuererträge niedrig

In allen Landesparlamenten wird derzeit über die Umset-
zung des Dienstrechtsreformgesetzes debattiert. Die Ziel-
richtung ist klar. Es geht weniger um eine Reform des
Dienstrechtes, sondern darum, wo und wie man bei den
Beamten Einsparungen vornehmen kann.

Auch im Bayerischen Senat stritten die Senatorenmit dem
Staatssekretär im Bayerischen Finanzministerium Alfons
Zeller um die Vorlage der Bayerischen Staatsregierung.
Dabei schrieb Senator Deimer, Oberbürgermeister von
Landshut, Vorsitzender des Städtetags undCSU-Mitglied,
der Bayerischen Staatsregierung, vertreten durch Staats-
sekretär Zeller, ins Stammbuch und stellte fest:

¹85 % der Beamten sind Lehrer, die für die Eltern Erzie-
hungsaufgaben übernehmen, oder Polizisten ± Kom-
mentar überflüssig ±, und das gehört demMann auf der
Straûe verdeutlicht, auch Finanzbeamte gibt es zu we-
nig. Betriebsprüfungen dauern immer länger. Keine zu-
sätzlichen Einstellungen vorzunehmen, kommt einer
¸Kumpanei' gleich. Wer nicht bereit ist, andere Prioritä-
ten zu setzen, braucht über Steuerausfälle nicht zu kla-
genª.

Diese klaren Worte des Landshuter Oberbürgermeisters
und CSU-Mitgliedes müûten dem Bayerischen Finanzmi-
nister in den Ohren klingen. Wer will sich denn gerne der
Kumpanei mit Steuerhinterziehern bezichtigen lassen?
Dabei hat Bayern gar nicht die schlechteste Betriebsprü-
fung. Von daher gelten diese Worte von Senator Deimer
auch allen Finanzministern unserer Bundesländer. Keine
Kumpanei mit den Steuerunehrlichen, sondern mehr Per-
sonal für die Finanzämter.

Tauschecke

StS'in z.A. aus Niedersach-
sen (OFD Hannover) sucht
Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFD Cottbus
bzw. der OFD Chemnitz
(vorzugsweise FA Hoyers-
werda, FA Dresden, FA
Bautzen).

StI aus Rheinland-Pfalz
(OFD Koblenz) sucht Tausch-
partner/in aus Baden-Würt-
temberg (OFD Freiburg).

StOI©in aus Baden-Württem-
berg (OFD Karlsruhe) sucht
dringend Tauschpartner/in
aus den Bereichen der OF-
Den Kiel oder Hamburg.

StHS aus Schleswig-Hol-
stein (OFD Kiel) sucht
Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFD Hannover
(Finanzämter Hameln, Han-
nover).

StOS'in aus Nordrhein-
Westfalen (OFD Düsseldorf)
sucht dringend Tauschpart-
ner/in aus Baden-Württem-
berg (OFD Freiburg, Stutt-
gart) oder Bayern (OFD
München).

Sicherung von
Beschäftigung
im Vordergrund

D ie GGVöD und die
Arbeitgeber von
Bund, Ländern und

Gemeinden haben sich dar-
auf verständigt, am 7. Okto-
ber inStuttgartTarifverhand-
lungen für den öffentlichen
Dienst aufzunehmen, um
ohne Vorbedingungen ver-
schiedene Verhandlungsthe-
men zu erörtern. Im Hin-
blick auf die anhaltend ho-
he Arbeitslosigkeit will die
GGVöD Regelungen zur Si-
cherung und Schaffung von
Arbeitsplätzen im öffentli-
chenDienstvereinbaren.

Konkret hat die GGVöD mit
Schreiben an alle drei öf-
fentlichen Arbeitgeber fol-
genden Verhandlungska-
talog zur Beschäftigungs-
sicherung im öffentlichen
Dienst vorgelegt:

I verbesserte Regelungen
zur Altersteilzeit ab 55
Jahre

I Einführung von Lebens-
und Jahresarbeitszeitkon-
ten

I neue Vereinbarung über
zusätzliche Ausbildungs-
plätze

I Tarifvertrag zur Beschäf-
tigungssicherung insbe-
sondere für die neuen
Bundesländer (Arbeits-
platzsicherung-Ost)

Die Arbeitgeber hatten zu-
letzt in ihrer Themenliste
vom 17. Juni 1997 Ver-
handlungsbedarf in Sachen
¹Senkung der Lohnneben-
kosten im Zusammenhang
mit dem Krankenstandª
sowie zur Zusatzversorgung
angemeldet. Für die GGVöD
sind die Vorstellungen der
Arbeitgeber nur in Teilen
verhandelbar. Etwaigen Ver-
handlungen über eine Ab-
senkung der Entgeltfortzah-
lung von 100 auf 80 Prozent
hat der GGVöD-Vorsitzende
Horst Zies in der Vergan-
genheit schon mehrfach
eine deutliche Absage er-
teilt.
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Start für
Gespräche über
Zusatzversorgung

D ie GGVöD und die
Arbeitgeber von
Bund, Ländern und

Gemeinden haben am
11. September 1997 in Bonn
Tarifverhandlungen über
eine 31. Satzungsänderung
der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder
(VBL) aufgenommen. Bei
den Tarifverhandlungen
geht es um die Anpassung
des VBL-Satzungsrechts an
die ¾nderungen im Renten-
und Versorgungsrecht, aber
auch allgemein um eine
Fortentwicklung der Zusatz-
versorgung des öffentlichen
Dienstes unter geänderten
Rahmenbedingungen.

Aus Sicht der Arbeitgeber
soll die 31. Satzungsän-
derung der VBL insbe-
sondere die Neuerungen in
der Renten- und Versor-
gungsgesetzgebung berück-
sichtigen. Für die darin vor-
gesehenen Rentenabschlä-
gemüsse andernfalls die Zu-
satzversorgung aufkommen,
was sie nicht verkraften
könne. Aufgrund negativer
Prognosen zur finanziellen
Entwicklung der Zusatzver-
sorgungskassen halten die
Arbeitgeber darüber hinaus
weitergehende strukturelle
Anpassungen in der Zusatz-
versorgung für notwendig.

Vorschlag der
Arbeitgeber ¹sozial
unausgewogenª

Die GGVöD lehnt den von
den Arbeitgebern vorgeleg-
ten Satzungsentwurf als ¹so-
zial unausgewogenª ab. Die
strukturellen Verschlechte-
rungenwürden inersterLinie
die Frauen sowie alle jünge-
ren Arbeitnehmer benachtei-
ligen. Nicht akzeptabel sei
die Absicht der Arbeitgeber,
die jeweils schlechtere Rege-
lungdesRenten-bzw.Versor-
gungsrechts zu übernehmen.
Die Arbeitgeber haben zuge-
sagt, die von derGGVöDein-
gebrachten Vorschläge zu
prüfen.

A uf einen Appell an
Bundesarbeitsmini-
ster Norbert Blüm

und an den Deutschen Bun-
destag, das seit August 1996
geltendeAltersteilzeitgesetz
in einer Novellierung ent-
scheidend zu verbessern,
haben sich GGVöD sowie
das Finanzministerium des
Landes Sachsen-Anhalt bei
der Fortsetzung der Tarifge-
spräche zur Beschäftigungs-
sicherung in der Landesver-
waltung am 3. September
1997 in Magdeburg verstän-
digt.

Bei ihren Gesprächen über
die Einführung der Alters-
teilzeit in der Landesverwal-

Tarifpartner
stieûen an Grenzen

tung waren GGVöD und die
Vertreter des Finanzministe-
riums schnell an unüber-
windbare Grenzen gesto-
ûen, da das Altersteilzeitge-
setz in der vorliegenden
Form keine ausreichenden
Möglichkeiten bietet, tat-
sächlich Beschäftigung zu
sichern. In ihrer gemeinsa-
men Erklärung stimmen
GGVöD und Finanzministe-
rium darin überein, ¹... daû
das seit einem Jahr gelten-
de Altersteilzeitgesetz den
tatsächlichen Bedürfnissen
± vor allem in den neuen
Ländern ± nicht gerecht
wird. Der Bundesgesetz-
geber wird deshalb aufge-
fordert, das Altersteilzeit-
gesetz in vier Punkten zu
ändern:

w1 Die Höchstdauer der Al-
tersteilzeit muû von fünf auf
zehn Jahre verlängert wer-
den.

w2 Die Nachbesetzungskette
muû flexibler gestaltet wer-
den.

w3 Für Beschäftigte in den
neuen Bundesländern müs-
sen die durch die Inan-
spruchnahme der Altersteil-
zeit zu erwartenden Ein-
buûen bei der Rente durch
Erhöhung der Rentenbei-
tragszahlungen(über90Pro-
zent hinaus) abgemildert
werden.

w4 Es muû ein individueller
Rechtsanspruch auf Alters-
teilzeit eingeräumt werden,
soweit keine zwingenden
dienstlichen Gründe entge-
genstehen.ª

Von besonderem Wert sind
für die GGVöD die Punkte 3.
und 4. dieser gemeinsamen
Erklärung, mit denen das Fi-
nanzministeriumdes Landes
Sachsen-Anhalt als erster
Arbeitgeber des öffentlichen
Dienstes überhaupt die
Absicht erklärt, Rentenein-
buûen abzumildern und ei-
nen individuellen Rechtsan-
spruch auf Altersteilzeit zu
schaffen.

Stellenabbau soll
vermieden werden

Darüber hinaus waren sich
GGVöD und Finanzministe-
rium darin einig, einen Stel-
lenabbau nach Möglichkeit
zu vermeiden. Den konkre-
ten Nachweis eines Stel-
lenüberhanges ist das Land
bislang schuldig geblieben.
Kritisch beurteilt die GGVöD
zudem den Erfolg der vom
Land im Alleingang ver-
abschiedeten Abfindungs-
regelung, die betroffenen
Arbeitnehmern im Einzelfall
eine Summe von bis zu
60 000Mark garantiert.

Mehr Investitionen
inAusbildungsplätze

¹DBB-Jugend macht Zu-
kunftª ± unter diesem Mot-
to tagte der alle vier Jah-
re stattfindende Bundesju-
gendtag der Deutschen Be-
amtenbund-Jugend (DBB-
Jugend) am 19./20. Septem-
ber 1997 mit über 200 Dele-
gierten in der Fachhoch-
schule des Bundes in Brühl.
Er ist das wichtigste Gre-
mium der mit 140 000 Mit-
gliedern gröûten gewerk-
schaftlichen Jugendorgani-
sation des öffentlichen Dien-
stes in Deutschland.

Mehr Investitionen in Aus-
bildungsplätze forderte die
Vorsitzende der DBB-Ju-
gend, Hannelore Pfeil, in
ihrer Eröffnungsrede des
14. Bundesjugendtages. Die
Zukunft dürfe nicht kaputt-
gespart werden. Pfeil unter-
strich, daû der öffentliche
Dienst eine Chance für mehr
Lebensqualität der Bürger
und Bürgerinnen bietet.
¹Bildung, Infrastruktur, Si-
cherheit und Pflege seien
keine Luxusartikel, sondern
sollten allen gleichermaûen
zugänglich sein.ª

Auf die immer gigantischere
Staatsverschuldung und die
damit verbundenen Bela-
stungen für nachfolgende
Generationen ging der DBB-
Bundesvorsitzende Erhard
Geyer in seinem Gruûwort
an den Bundesjugendtag
ein. Geyer beklagte, daû die
Politik nicht mehr die nötige
Kraft für Reformen in dieser
Situation aufbringe. Wirkli-
che Veränderungen seien
nur zu bewirken, wenn alle
Bereiche überprüft würden.
Alle Reformvorhaben im öf-
fentlichen Dienst konzen-
trierten sich beispielsweise
immer nur auf das Dienst-
recht. Eine Diskussion über
Personal dürfe aber nicht
immer automatisch in Perso-
nalabbau enden.

Der Staatssekretär im Bun-
desministerium des Innern,
Dr. Eckart Werthebach, hob
hervor, daû das Motto des
Bundesjugendtages wahrlich
eine Verpflichtung bedeute:

Appell an Blüm:
Bessere Altersteilzeit
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¹Wir brauchen eine funkti-
onstüchtige öffentliche Ver-
waltung, die auch in Zeiten
knapper Ressourcen die er-
forderlichen öffentlichen Auf-
gaben zuverlässig und effek-
tiv erfüllt.ª Die Ausbildungs-
initiative der Bundesregie-
rung werde vom Grundsatz
getragen ¹Ausbildung geht
vor Übernahmeª. Aufgrund
der seit 1995 verstärkt durch-
geführten Ausbildung über
Bedarf werde diese Übernah-
mequote allerdings zwangs-
läufig sinken.

Die bisherige Vorsitzende
der DBB-Jugend, Hannelore
Pfeil, wurde mit 141 von 158
Stimmenwiedergewählt. Da-
mit steht nach erfolgreicher
vierjähriger Verbandstätig-
keit erneut eine Frau an der
Spitze der gröûten gewerk-
schaftlichen Jugendorgani-
sation für den öffentlichen
Dienst. Pfeil ist Sachbearbei-
terin in der Steuerabteilung
des Bundesministeriums für
Finanzen in Bonn und Mit-
glied der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft. Seit 1991 ist
sie auch stellvertretende Vor-
sitzende des Deutschen Bun-
desjugendringes und seit
1992 stellvertretende Spre-
cherin des Deutschen Natio-
nalkomitees für internatio-
naleJugendarbeit.

Zum Stellvertreter und
Schatzmeister wählten die
Delegierten mit 152 Stimmen
Frank Becker von der Kom-
ba-Gewerkschaftsjugend Ber-
lin. Auch für ihn ist es die

zweite Amtsperiode in der
DBB-Bundesjugendleitung.
Becker ist in der Senatsver-
waltung für Inneres in Berlin
tätig und auch stellvertreten-
der Vorsitzender des DBB-
Landesbundes Berlin. Als
weiterer Stellvertreter wurde
Thomas Falke von der Ge-
werkschaft der Versorgungs-
verwaltung Nordrhein-West-
falen mit 142 Stimmen ge-
wählt.EristbeimMinisterium
für Arbeit, Gesundheit und
Soziales NRW tätig und dort
seit 1992 Vorsitzender der
Haupt-Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung. Eben-
falls zumStellvertreterwurde
mit 151 Stimmen Thomas
Goiny gewählt, der nach sei-
ner Ausbildung für den mitt-
leren Dienst heute Regie-
rungsassistent beim Land
BerlinundseitApril 1997Vor-
sitzender der DBB-Jugend
Berlin ist.Alsweiterer Stellver-
treter wurde Jörg Aland mit
153 Stimmen gewählt, der seit
1991 Bezirksjugendleiter der
Gewerkschaft der Lokomotiv-
führer im Bezirk Erfurt ist.

Zu Rechnungsprüfern wur-
den Werner Bensch (DVG)
und Wolfgang Prechel
(DSTG) bestellt.

Die DSTG-Jugend war mit
ihrem Bundesjugendleiter,
Markus Griebenow, seinen
Stellvertretern, Holger Buc-
zinsky, Yvonne Delvo und
Nicole Schüler sowie zahl-
reichen weiteren Delegier-
ten beim DBB-Bundesju-
gendtag vertreten.

Steuermoral im Tief

50% der Bundesbürger
neigen zur Steuerhinter-
ziehung, wenn sie dafür
kein hohes Risiko einge-
hen müssen. Das geht aus
einer Studie der For-
schungsstelle für empiri-
sche Sozialökonomik
(Köln) hervor, die knapp
1 000 Bürger befragte.
Nur noch jeder Zweite
würde auf keinen Fall
selbst Steuern hinterzie-
hen. Allerdings wollen
von den anderen die we-
nigsten hohe Risiken ein-
gehen. 17% würden eine
Strafe in Kauf nehmen.
33 % würden nur dann
hinterziehen, wenn es au-

ûer der Nachzahlung zu
keinen weiteren Kosten
führen würde. 74 % glau-
ben, daû ¹Steuerehrlich-
keit nicht honoriertª wer-
de. Als Gründe für die
niedrige Steuermoral nen-
nen die Sozialwissen-
schaftler eine zu hohe Ab-
gabenbelastung und das
als ungerecht empfun-
dene Steuersystem.

Die Notwendigkeit einer
Steuerreform scheint in
der Bevölkerung unum-
stritten zu sein. 77 % der
Befragten halten sie für
notwendig, unter den Ar-
beitslosen sogar 92%.

Auch Teilzeitbeschäftigung mit geringer
Stundenzahl muû im öffentlichen Dienst auf die Gesamt-
beschäftigungszeit angerechnet werden. Das hat das
Bundesarbeitsgericht in Kassel in einem am 8. Septem-
ber 1997 veröffentlichten Urteil (Az.: 6 AZR 40/96) ent-
schieden.

Die Pflegeversicherung steht nach Anga-
ben des Bundesarbeitsministeriums auf finanziell siche-
ren Füûen. Ende 1996 hatte sie annähernd 7,9Milliarden
DM flüssige Mittel in der Kasse, und damit weit mehr als
das gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitspolster. Lei-
stungen aus der Pflegekasse erhalten insgesamt 1,5 Mil-
lionen Menschen. Ein Viertel von ihnen lebt in Heimen,
drei Viertel werden zu Hause in vertrauter Umgebung
gepflegt.

Arbeitnehmer haben keinen Anspruch
auf automatische ¹Beförderung". Mit einem Urteil vom
1. September 1997 hat das Bundesarbeitsgericht ent-
schieden, auch Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes
könnten verlangen, daû sich Beschäftigte selbst um be-
ruflicheWeiterbildung kümmern und für eine besser be-
zahlte Stelle imBetrieb eine höhere beruflicheQualifika-
tion erwerben (Az.: 5 AZR 29/96). Die Kasseler Richter
verurteilten einen Krankenpfleger, mehr als 16 000 DM
für eine Weiterbildung zur Übernahme der Stationslei-
tung eines Krankenhauses zurückzuzahlen. Der Pfleger
hatte seine Arbeitsstelle noch im ersten Jahr der Tätig-
keit nach seiner Fortbildung gekündigt.

Für die rund 3,3 Millionen Arbeiter und
Angestellten des öffentlichen Dienstes gelten ungefähr
80 übergeordnete Tarifverträgemit zahlreichen Anlagen
und speziellen Regelungen für einzelne Berufsgruppen,
Zulagen oder Besonderheiten amArbeitsplatz.

+++ Tarif-Telegramm +++

Die wiedergewählte Vorsitzende der DBB-Jugend,
Hannelore Pfeil (4. v. l.) mit Delegierten der DSTG-Jugend,
demDSTG-BundesjugendleiterMarkus Griebenow (2. v. r. )

undDSTG-Bundesgeschäftsführer Dr. Paul Courth (re.)
in Brühl
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